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Weinmann: Gesetzesentwurf mit Nachbesserungsbedarf

Justizministerin sollte Anregungen der Beteiligten beachten und die Wogen glätten.

Die geplanten Änderung des Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz (LRiStAG) kommentiert  der stv.
Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Nico Weinmann:

 

„Wir begrüßen grundsätzlich die im Gesetzesentwurf vorgesehenen und notwendigen Anpassungen an
die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung. Weshalb die Landesregierung allerdings plant, einen
großen Teil der Regelungen nicht per Gesetz, sondern lediglich via Rechtsverordnung zu regeln,
erschließt sich uns nicht und verstößt unserer Meinung nach auch gegen den Wesentlichkeitsgrundsatz,
wonach das Parlament wichtige Entscheidungen selbst treffen muss und gerade nicht delegieren darf.
Die Kritik der Richterschaft an diesem Entwurf geht in dieselbe Richtung.

 

In einer Zeit, in der Beurteilungsverfahren unter ganz besonderer Beobachtung stehen und die
Justizministerin mit ihrer Klage im Hinblick auf den Richterwahlausschuss bereits für Irritationen in der
Richterschaft gesorgt hat, haben wir die Erwartung, dass entsprechende Bemühungen, hier die Wogen
wieder zu glätten, deutlich erkennbar werden und die Anmerkungen der in der Justiz Beschäftigten
ernsthaft angehört und beachtet werden.“


